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d) Absatz 4 wird Absatz 3 und in Satz 1 wird das 
Wort „ Wahlmitglieder" durch die Wörter „Mit
glieder des Verfassungsgerichtshofs" ersetzt. 

e) Absatz 5 wird aufgehoben. 

f) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die stellvertre
tenden Mitglieder entsprechend." 

8. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird das Wort „Wahlmitglieder" durch 
das Wort „Mitglieder" ersetzt. 

b) In Satz 3 wird das Wort „Wahlmitgliedern" durch 
das Wort „Mitgliedern" ersetzt. 

9. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a einge
fügt: 

ten Anwendung. Mit den Mitgliedern kraft Amtes 
scheiden auch ihre bisherigen Vertreter kraft Amtes 
als stellvertretende Mitglieder aus. Die Amtszeit als 
Mitglied kraft Amtes oder Wahlmitglied steht einer 
erneuten Mitgliedschaft als ordentliches oder stell
vertretendes Mitglied nicht entgegen." 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. Artikel 1 und 5 dieses Ge
setzes treten am 1. Juli 2017 in Kraft. 

Düsseldorf, den 7. April 2017 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

„6a. über Beschwerden von Vereinigungen gegen 
ihre Nichtanerkennung als Partei für die Wahl 
zum Landtag (Artikel 75 Nr. 4 der Verfassung)," (L. S.) 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

b) In den Nummern 8 und 9 wird die Angabe „Nr. 4" 
jeweils durch die Angabe „Nr. 5" ersetzt. 

10. § 25 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Mitglieder des Gerichts können ihre in der Bera
tung vertretene abweichende Meinung zu der Ent
scheidung oder zu deren Begründung in einem Son
dervotum niederlegen; das Sondervotum ist der 
Entscheidung anzuschließen. Der Verfassungsge
richtshof kann in seiner Entscheidung das Stimmen
verhältnis mitteilen. Das Nähere regelt die Ge
schäftsordnung." 

11. Nach§ 49 wird folgendes Fünfte Kapitel eingefügt: 

„Fünftes Kapitel 
Entscheidungen über Beschwerden gegen die 

Nichtanerkennung als Partei für die Wahl zum 
Landtag gemäß Artikel 75 Nr. 4 der Verfassung 

§ 49a 
(Verfahrensvorschriften) 

(1) Beschwerdeberechtigt sind Vereinigungen und 
Parteien, denen die Anerkennung als wahlvor
schlagsberechtigte Partei nach § 17a Absatz 4 des 
Landeswahlgesetzes versagt wurde. 

(2) Die Beschwerde ist binnen einer Frist von vier 
Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung in der 
Sitzung des Landeswahlausschusses nach § 17a Ab
satz 4 Satz 2 des Landeswahlgesetzes zu erheben 
und zu begründen. 

(?) Dem Landeswahlausschuss ist Gelegenheit zur 
Außerung zu geben. 

(4) Der Verfassungsgerichtshof kann ohne Durchfüh
rung einer mündlichen Verhandlung entscheiden. 

(5) Der Verfassungsgerichtshof kann seine Entschei
dung ohne Begründung bekannt geben. In diesem 
Fall ist die Begründung der Beschwerdeführerin und 
dem Landeswahlausschuss gesondert zu übermitteln. 

§ 49b 
(Ausschluss von einstweiliger Anordnung 

und Wiederaufnahme) 

Die§§ 27 und 30 finden keine Anwendung." 

12. In der Überschrift des bisherigen Fünften Kapitels 
wird das Wort „Fünftes" durch das Wort „Sechstes" 
ersetzt. 

13. In der Überschrift des bisherigen Sechsten Kapitels 
wird das Wort „Sechstes" durch das Wort „Siebtes" 
ersetzt. 

14. In der Überschrift des bisherigen Siebten Kapitels 
wird das Wort „Siebtes" durch das Wort „Achtes" er
setzt. 

15. Dem § 55 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Für die Amtszeit der am 30. Juni 2017 im Amt 
befindlichen Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs 
finden die bis zum 30. Juni 2017 geltenden Vorschrif-
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Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t y 
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Zehntes Gesetz 
zur Änderung der gesetzlichen Befristungen 

im Zuständigkeitsbereich des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales 

sowie zur Änderung weiterer Gesetze 
Vom 7. April 2017 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zehntes Gesetz 
zur Änderung der gesetzlichen Befristungen 

im Zuständigkeitsbereich des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales sowie 

zur Änderung weiterer Gesetze 

2023 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes zur Beschleunigung der 

Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse 

In § 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung 
kommunaler Gesamtabschlüsse vom 25. Juni 2015 (GV. 
NRW. S. 496) wird die Angabe „2017" durch die Angabe 
„2019" ersetzt. 

2035 

Artikel 2 
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

Das Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. Dezember 
1974 (GV. NRW. S. 1514), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) geän
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift des Dritten Abschnitts im Zehnten 
Kapitel werden die Wörter „Staatsanwältinnen, 
Staatsanwälte und" gestrichen. 

2. § 114 Satz 2 wird aufgehoben. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen- Nr. 16 vom 18. April 2017 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 7. April 2017 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r m a n n 

Der Finanzminister 

Dr. Norbert W a 1 t e r - B o r j a n s 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 

i.V. Svenja S c h u 1 z e 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Rainer S c h m e 1 t z e r 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c h a t y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m m e 1 

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Michael G r o s c h e k 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja S c h u 1 z e 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Christina K a m p m a n n 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Fflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei 

Franz-Josef L e r s c h - M e n s e 
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